
Bundesrates 

B.8 r ich t 

des Finanzausschusses 

Gber den Gesetz8sbeschluß des Nationalrates vom 2. Dezember 1971, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 1959 
geändert wird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll vor allem eine Anpassung des Umsatzsteuergesetzes 1959 an 

inzwischen eingetretene j~nderungen auf dem Gebiete der Antidu!TIping­

gesetzgebung, des Zollwesens und des Marktordnungsgesetzes erfolgen. 

Weiters soll Frucht joghurt und FruchtDilch in den begilnstigten 
. Steuersatzeinbezogen "lerdeno Il'erner soll zvlei oder mehrseitig 

behauenes Holz (nicht imprägniert) von der Ausschlußliste ge­

strichen 1verden. Im Zusar;m18nhang damit ist im Verordnungsv:ege 

vorgesehen, ab 1972 die Einfuhr von Kantholz der Ausgleichssteuer;­

zu unter"lerfen. Durch diese beiden f-'i.aßnahmen "lird das behauene 
Kantholz in der Ausfuhr vergütungsfähig. 

Der Finanzausschuß hat die gegenst~ndliche Vorlage in seiner 
Sitzung vorn 20. Dezember 1971 in Verhandlung genommen und einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der }l'inanzausschuß 
somit den Antraf;, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 2. Dezember 

"1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuergesetz 

1959 ge~ndert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Hab r i n ger 

Berichterstatter 

~lien, am 20. Dezember 1971 

Sei d 1 

Obmann 
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